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Rechtsanwältin
Sabrina Greubel

von Hogan Lovells
Quelle: Hogan Lovells

Mietrecht. Die Ansammlung von Aerosolen
in einem Ladengeschäft berechtigt den
Mieter nicht dazu, den Mietvertrag vorzeitig
außerordentlich zu kündigen.

OLG Dresden, Beschluss vom 22. November 2022,
Az. 5 U 2804/21

Aerosole im Ladengeschäft sind
kein Kündigungsgrund
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DER FALL

Die Klägerin hatte der Beklagten Räume
im Untergeschoss eines Gebäudes zum
Betrieb eines Bekleidungsgeschäfts ver-
mietet. Der Mietvertrag sollte bis Ende
2025 laufen. Im Februar und November
2021 kündigte die Mieterin das Mietver-
hältnis vorzeitig außerordentlich fristlos
und begründete die Kündigung u.a. mit

einer Ansammlung von Aerosolen in den
Räumen. Wegen den Aerosolen sei die
Nutzung der Räume mit erheblichen
Gesundheitsgefahren verbunden. Die
Vermieterin begehrte gerichtlich die Fest-
stellung, dass die Kündigungen das Miet-
verhältnis nicht vorzeitig beendet haben.
Das Gericht gab ihr Recht.
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DIE FOLGEN

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts
Dresden begründet der Umstand, dass
durch den Publikumsverkehr im Laden-
geschäft infektionsgefährdende Aerosol-
ansammlungen entstehen, keinen außer-
ordentlichen Kündigungsgrund. Soweit
solche Ansammlungen von Aerosolen

entstehen, stellt dies keinen Sachmangel
dar, der die Beschaffenheit, den Zustand
oder die Lage derMieträume betrifft. Viel-
mehr entsteht eine Gesundheitsgefahr
erst durch den konkreten Betrieb der
Räume durch den Mieter, so das OLG
Dresden.
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WAS IST ZU TUN?

Nach § 543 Abs. 1 S. 1 BGB kann jede Par-
tei das Mietverhältnis aus wichtigem
Grund vor Ablauf einer vereinbarten Fest-
laufzeit außerordentlich fristlos kündigen.
Wann ein solcher wichtiger Grund gege-
ben ist, ist unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalls zu bestimmen.
Die Vorschrift stellt eine Ausnahme vom
allgemeinen Grundsatz dar, wonach Ver-
träge grundsätzlich zu erfüllen sind.
Daher ist für eine außerordentliche Kün-
digung erforderlich, dass dem Kündigen-
den eine Fortsetzung des Mietverhältnis-
ses nicht zugemutet werden kann. Der
Gesetzgeber hat diesen „wichtigen
Grund“ in den §§ 569 Abs. 1 i.V.m. 578
Abs. 2 S. 3 BGB konkretisiert. Demnach ist
eine außerordentliche Kündigung auch
dann zulässig, wenn die Mieträume so

beschaffen sind, dass deren Benutzung
mit einer erheblichen Gefährdung der
Gesundheit verbunden ist. Hier hat das
Gericht das Vorliegen eines wichtigen
Grundes verneint. Denn nicht die Miet-
räume selbst begründen eine Gesund-
heitsgefahr, sondern erst der Publikums-
verkehr, der sich durch den Ladenbetrieb
ergibt. Das Gericht hat deutlich gemacht,
dass ein Umstand, der zur außerordentli-
chenKündigung berechtigt, nicht vorliegt,
wenn sich das bloße Verwendungs- bzw.
Gewinnerzielungsrisiko realisiert, das
grundsätzlich vom Mieter zu tragen ist.
Für eine außerordentliche Kündigung
wäre eine Beeinträchtigung der Nutzbar-
keit der Mieträume aufgrund deren
Beschaffenheit, Zustand oder Lage erfor-
derlich. (redigiert von Anja Hall)

Steuerberater
Klaus Bührer
von Dornbach

Quelle: Dornbach

Steuerrecht. Wird bei einer Scheidung der
Hausanteil des einen Ehegatten an den
anderen veräußert, liegt innerhalb der
Zehnjahresfrist ein steuerpflichtiges privates
Veräußerungsgeschäft vor.

BFH, Urteil vom 14. Februar 2023,
Az. IX R 11/21

Scheidungsbedingter Verkauf an
Ex-Gatten ist steuerpflichtig
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DER FALL

Der Kläger erwarb im Jahr 2008 zusam-
men mit seiner Ehefrau ein Einfamilien-
haus, das die beidenmit ihrem gemeinsa-
men Kind bewohnten. Die Ehepartner
trennten sich und der Kläger zog im Jahr
2015 aus dem Haus aus. Die beiden einig-
ten sich im Rahmen einer Scheidungs-
folgevereinbarung im Jahr 2017 darauf,
dass derMann seinenMiteigentumsanteil
an die Ex-Frau veräußert. Die Frau hatte
zuvor mit einer Zwangsversteigerung

des Hauses gedroht, falls keine Einigung
über die Vermögensauseinandersetzung
zustande kommen sollte. Das Finanzamt
unterwarf denGewinn, der aus demHaus-
verkauf resultierte, als privates Veräuße-
rungsgeschäft gemäß § 23 EStG der Ein-
kommensteuer. Eine begünstigte „Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken“ wurde
nicht anerkannt. Einspruch und Klage vor
dem Finanzgericht hatten keinen Erfolg.
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DIE FOLGEN

Auch die Revision vor dem BFH wurde als
unbegründet zurückgewiesen. Nach dem
Auszug aus der gemeinsamen Wohnung
liegt für den wegziehenden Ehegatten
keine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken
mehr vor. Die Überlassung der Wohnung
an das eigene minderjährige Kind kann
genausowenig eine Eigennutzung vermit-
teln wie die Weiternutzung durch den in
Trennung lebenden Ehegatten. Da die
Ehefrau mit einer Zwangsversteigerung

drohte, wenn der Kläger seinen Miteigen-
tumsanteil nicht an sie veräußere, ver-
suchte der Kläger mit einer „Zwangslage“
zu argumentieren, die das private Veräu-
ßerungsgeschäft ausschließt. Auch das
lehnte der BFH ab: Die Veräußerung war
freiwillig, da die Zwangsversteigerung
lediglich angedroht und nicht tatsächlich
durchgeführt wurde. Dass eine wirtschaft-
liche oder emotionale Ausnahmesituation
vorliegt, reicht nicht aus.
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WAS IST ZU TUN?

Die Steuerpflicht dieser scheidungsbe-
dingten Vermögensteilung ein Jahr vor
Ablauf der Zehnjahresfrist ist sehr ärger-
lich und hätte im Rahmen einer steuer-
lichen Beratung durch verzögertes Ein-
treten der Scheidungsfolgevereinbarung
wohl vermieden werden können. In zeit-
lich weniger knappen Scheidungsfällen
sollte der ausziehende Ehegatte bis zur
Klärung der Vermögensauseinanderset-
zung möglichst noch in der gemeinsamen
Wohnung wohnen bleiben – und sei es

lediglich im Rahmen eines Zweitwohn-
sitzes, wenn die Umstände es zulassen
und ein steuerpflichtiger Veräußerungs-
gewinn drohen sollte. Auch eine zeit-
weilige Nutzung wird anerkannt, wenn
die Wohnung in der übrigen Zeit ansons-
ten zur Verfügung steht. Eine solche Wei-
ternutzung wird aber vom Finanzamt
nur anerkannt werden, wenn die Durch-
führung nicht lediglich zum Schein
erfolgt. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Michael Oerder
von Lenz und Johlen

Quelle: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. Erlässt die Gemeinde bei
der Aufstellung eines Bebauungsplans eine
Veränderungssperre, muss der
Grundstückseigentümer dies nicht länger als
drei Jahre entschädigungslos hinnehmen.

OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 14. November
2022, Az. 1 KN 10/22

Vier Jahre Planungssperre muss
ein Bauherr nicht hinnehmen
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DER FALL

Eine Gemeinde hat zur Sicherung ihrer
Bauleitplanung eine Veränderungssperre
beschlossen. Da die Bauleitplanung nicht
innerhalb der zweijährigen Geltungs-
dauer der Sperre abgeschlossen werden
konnte, hat sie die Veränderungssperre
zweimal um jeweils ein Jahr verlängert.
Das OVG Schleswig-Holstein hat die
zweite Verlängerung auf denNormenkon-
trollantrag eines Grundstückeigentümers
hin für unzulässig erklärt. Zwar lagen die
Voraussetzungen einer Veränderungs-
sperre ursprünglich vor. Und nach
§ 17 Abs. 2 BauGB kann die Verände-
rungssperre nach einer ersten Verlänge-
rung auch grundsätzlich um ein weiteres
Jahr verlängert werden. Voraussetzung

hierfür ist allerdings, dass besondere
Umstände dies erfordern. Die Vorschrift
ist aus verfassungsrechtlichen Gründen
eng auszulegen. Besondere Umstände lie-
gen nur vor, wenn die Verzögerung des
Planverfahrens durch eine ungewöhnli-
che Sachlage verursacht worden ist und
der Gemeinde im Zusammenhang damit
nicht der Vorwurf eines Fehlverhaltens
gemacht werden kann. Ungewöhnlich ist
die Sachlage nur dann, wenn das Planver-
fahren Besonderheiten imHinblick seines
Umfangs, seines Schwierigkeitsgrads oder
des Verfahrensablaufs aufweist. Die Ge-
meinde trägt die Beweislast dafür, dass sie
die Verzögerung nicht zu vertreten hat.
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DIE FOLGEN

Erfahrungsgemäß dauern Bebauungs-
planaufstellungsverfahren in Deutsch-
land länger als drei Jahre. In den meisten
Fällen kann die Gemeinde die Vorausset-
zungen für die Zulässigkeit einer Verlän-
gerung der Veränderungssperre in das
vierte Jahr nicht darlegen. Die sich aus der
gemeindlichen Planung ergebende Bau-
sperre ist für denBauherrnmisslich, wenn
er dadurch an einer Bebauung gehindert

wird, und erst recht, wenn das gemeindli-
che Planungsziel seinen Bauvorstellun-
gen entgegensteht. Gelingt es der Ge-
meinde nicht, ihr Planungsziel innerhalb
von drei Jahren nach Inkrafttreten einer
Veränderungssperre positiv abzuschlie-
ßen, lebt das bisherige Planungsrechtwie-
der auf und versetzt den Bauherrn in die
Lage, die Planung auch gegen den Willen
der Gemeinde durchzusetzen.
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WAS IST ZU TUN?

Die Möglichkeiten, eine Veränderungs-
sperre rechtlich infrage zu stellen, sind
überschaubar. Dies ändert sich, wenn
die Stadt die Veränderungssperre ins
vierte Jahr verlängern will. Denn einen
solchen Schritt kann eine Gemeinde nur
in Ausnahmefällen rechtfertigen. Hieraus

ergeben sich Ansatzpunkte für die
Durchsetzung eines Baurechts sowohl
in zeitlicher Hinsicht als auch dann,
wenn die Planungsabsichten der Ge-
meinde der geplanten Bebauung entge-
genstehen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Dr. Anja Birkenkämper

von Kapellmann
und Partner

Quelle: Kapellmann

Baurecht. Ein Werk ist mangelfrei, wenn es
im Zeitpunkt der Abnahme den anerkannten
Regeln der Technik entspricht. DIN-Normen
sind diesen Regeln unterzuordnen, aber es
wird vermutet, dass sie diese wiedergeben.

OLG Dresden, Urteil vom 16. August 2022,
Az. 14 U 1140/21

Ein Werk kann auch bei Verstoß
gegen die DIN mangelfrei sein
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DER FALL

Der Kläger beauftragte den Beklagten mit
der Reparatur von Dachschalung und
-abdichtung eines 70 Jahre alten Schup-
pens. Eine spezielle Ausführungsart
wurde nicht vereinbart. Die Parteien strei-
ten über die Mangelhaftigkeit des Dachs,
der Kläger will Werklohn aus Abschlags-
zahlungen zurück. Der Streit dreht sich
umdieFrage, obdie Schalungmit gespun-
deten Brettern hätte erfolgen müssen
anstatt, wie ausgeführt, mit Glattkantbret-

tern. Der Kläger verweigert die Abnahme
endgültig. Anders als bei Vertragsschluss
sehen die einschlägige Flachdachrichtli-
nie und die DIN 18531 mittlerweile keine
Verwendung von gehobelten und gespun-
deten Brettern mehr vor. Der Sachver-
ständigemeint, dass die Arbeitenmangel-
frei seien und die gewählte Ausführung
ökonomisch, technisch und konstruktiv
richtig sei. Die vomKläger geforderte Aus-
führung sei absolut unüblich.
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DIE FOLGEN

In der ersten Instanz wurde die Klage
abgewiesen, und auch die Berufung blieb
erfolglos. Das OLG ließ die Frage der
Anwendbarkeit von Flachdachrichtlinie
und DIN 18531 dahingestellt. Entschei-
dend ist, ob die Bauausführung zur Zeit
der Abnahme bzw. Abnahmeverweige-
rung den anerkannten Regeln der Technik
entspricht. Hierzu zählt zwar auch die
Flachdachrichtlinie, jedoch haben DIN-
Normen gerade keine Rechtsnormquali-

tät. Es sind „private technische Regelun-
genmit Empfehlungscharakter“. Die DIN-
Normen sind daher den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik unterzuord-
nen, tragen jedoch die Vermutung in sich,
diese wiederzugeben. Diese Vermutung
führt zu einer echten Beweislaständerung:
Derjenige, der eine DIN-Norm „zu Fall
bringen“ will, ist beweispflichtig. Dieser
Beweis kann durch ein Sachverständigen-
gutachten geführt werden.
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WAS IST ZU TUN?

Ist der Auftraggeber darauf bedacht, sein
Werk in einer bestimmten Qualität oder
Ausführungsart zu erhalten, ist ihm anzu-
raten, dies vertraglich speziell zu verein-
baren. Der Auftragnehmer schuldet sonst
nur ein funktionsgerechtes Werk, das den
allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik genügt. Da ein solches auch vorliegen
kann, wenn DIN-Normen nicht eingehal-
ten werden, sollte der Auftraggeber auch
diese zur Vertragsgrundlage machen,
wenn er explizit eine dahingehende Aus-

führungwünscht.Haben sich schließlich –
wie im obigen Fall – die anerkannten
Regeln der Technik zwischen Vertrags-
schluss und Abnahme bzw. Abnahmever-
weigerung geändert und kann der Auf-
tragnehmer erkennen, dass seine Leistun-
gen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr den
allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen werden, hat er den
Auftraggeber auf diesen Umstand hinzu-
weisen. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


